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Leistungsbeschreibung 2018 

 

1.  Auszuführende Leistungen 
 

1.1 Lieferung von natürlichen Mineralstoffen – Recyclingmaterial (Siemens-Martin-
Schlacke Brandenburg/Betonrecycling), ToB (Tragschicht ohne Bindemittel, 
Brechsand) u. Naturschotter an die Meistereien des LS Brandenburg 
Regionalbereich West. 
Die Ausschreibung beinhaltet Leistungen nach VOL/A, deren angebotene Mengen 
sich aufgrund von vorjähriger Leistungen sowie Schätzungen für das Jahr 2018 
ergeben. 
Forderungen durch Minder- oder Mehrleistungen finden daher keine 
Berücksichtigung. 

 

2. Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 
 

2.1 Die Ausschreibung erfolgt für 10 Meistereien des LS Brandenburg, Regionalbereich 
West (siehe Anlage). 

 

2.2 Anlieferungsstellen 
 

Die Mineralstoffe sind an die Meistereien frachtfrei in Einzelbedarfsmengen per 
LKW-Kipper zu den Lagerplätzen bzw. zu Baustellen im Bereich der Meistereien im 
Vertragszeitraum zu liefern. 
Das Material ToB für die SM Michendorf (2 t) ist in zwei BigPAC zu liefern. 

 

2.3 Abrufe 
 

Die Lieferung soll nach Einzelabrufen innerhalb von 3 Werktagen erfolgen. Der 
Lieferung ist eine Eignungsprüfung beizulegen. 

 

3. Bezeichnung der Leistung 
 

3.1 Die Ausschreibung umfasst die Lieferung von natürlichen Mineralstoffen - in den 
Körnungen für Recyclingmaterial (Siemens-Martin-Schlacke Brandenburg / 
Betonrecycling) 0/16 und 0/32 mm, Naturschotter 0/32 mm (Material für Schicht 
ohne Bindemittel, Schottertragschicht) sowie ToB in 0/2 mm. 
 

Es wird graues Gesteinsmaterial gefordert. 
 

Das Abladen von Transportfahrzeugen ist Angelegenheit des Auftragnehmers. Eine 
besondere Vergütung erfolgt nicht. 
 

Die natürlichen Mineralstoffe müssen für den Verwendungszweck geeignet sein und 
der Güteüberwachung unterliegen. 

 

3.2 Geschätzter Bedarf für 2018 
 

825 t Recyclingmaterial (Siemens-Martin-Schlacke) 0/16 mm, 0/32 mm  

125 t Betonrecycling 0/16 mm, 0/32 mm 

550 t Naturschotter 0/32 mm 

152 t ToB (Brechsand) 0/2 mm 
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Nr.   
0/16 
mm 

0/32 
mm 

0/16 
mm 

0/32 
mm 

0/32 
mm 

0/2 
mm 

1 SM Altlüdersdorf  25 t   25 t  

2 SM Bad Belzig 150 t 100 t     

3 SM Brandenburg 300 t      

4 SM Kyritz      100 t 

5 SM Michendorf    100 t  2 t 

6 SM Nauen 150 t      

7 SM Neuruppin     150 t  

8 SM Perleberg     300 t 25 t 

9 SM Rathenow 100 t    75 t 25 t 

10 AM Niemegk   25 t    

  Summe 700 t 125 t 25 t 100 t 550 t 152 t 

 

 

4. Ergänzende Vertragsbedingungen 
 
4.1 Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörungen im Straßenbau (TL-Gestein-

STB 04, Fassung 07)  
 
Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den baulichen 
Erhalt von Verkehrsflächenbefestigungen (ZTV BEA-StB) Ausgabe 2009 
 
Brandenburgische Technische Richtlinien für die Verwertung von Recycling-
Baustoffen im Straßenbau; Herstellung, Prüfung, Auslieferung und Einbau (BTR 
RC-StB) Ausgabe 2004 
 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Schichten ohne Bindemittel um Straßenbau ZTV SoB-StB 04; TL SoB-StB 04, 
Ausgabe 2004/Fassung 2007 u. TL G SoB-StB 04, Ausgabe 2004/Fassung 2007 
 
Brandenburgische Technische Lieferbedingungen für Stahlwerkslagerschlacken im 
Straßenbau (BTL SWLS-StB) Fassung 2007 

 
Im Zusammenhang mit der Eignungsprüfung der Baustoffgemische sind dem Auftraggeber 
die Nachweise einer Wareneingangsprüfung oder alternativ der Nachweis einer Listung im 
Herstellungsbundesland zu übergeben (Bieterangabenverzeichnis). Das vollständig 
ausgefüllte Bieterangabenverzeichnis ist unbedingt mit dem Angebot einzureichen. 
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4.2 Sonstige Regelungen 
 
4.2.2 Lieferbedingungen (zu § 2 und § VOL/B) 
 
Geschäftbedingungen des Auftraggebers, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen, 
Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom 
Auftraggeber ausdrücklich schriftlich angenommen werden. 
 
Vereinbarungen über eine Änderung der Leistung bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
des Auftraggebers (zu § 3 VOL/B). 

 
 

8.  Lieferung 
 
Das Anliefern der Materialien hat an den Werktagen nach Terminvereinbarung frachtfrei zu 
den Anlieferungsstellen (Straßenmeistereien) des Auftraggebers zu erfolgen. 
 
Montag bis Donnerstag: 07:00 – 15:00 Uhr 
Freitag: 07:00 – 12:00 Uhr 
 
Mit der Anlieferung sind ordnungsgemäße Wiegescheine- bzw. Lieferscheine nach HVA L-
StB 3.2 in zweifacher Ausfertigung zu übergeben. Die Wiege- bzw. Lieferscheine müssen 
ausgedruckt sein. 
 

Der Wiegeschein / Lieferschein hat folgende Angaben zu enthalten: 
 
 Lieferwerk 
 Name des Empfängers 
 Bezeichnung der Emulsion / des Splitt 
 Wiegeschein - Nr. 
 Datum und Uhrzeit 
 Bruttogewicht 
 Nettogewicht 
 Kennzeichen des Lieferfahrzeuges 
 leserlicher Name / Unterschrift des Wiegepersonals 
 
Bei Überschreitung der zulässigen Achslast wird die überschreitende Menge nicht vergütet. 
Verkehrsgefährdende Achslastüberschreitungen werden vom Auftraggeber nicht toleriert 
und können im Wiederholungsfall die Kündigung des Vertrages zur Folge haben! 
 

 

6. Vertragspreise 

 
6.1 Der Auftraggeber fordert, dass bei Erarbeitung der Angebote die Leistungs-

beschreibung zugrunde gelegt wird. 
 
Die Gültigkeitsdauer beginnt mit dem Datum der Auftragserteilung und endet mit 
Ablauf der Vertrages (31.12.2018) oder bei Vertragsbeendigung nach erreichen der 
Auftragssumme). 
 
Bei Auftragserteilung wird die Leistungsbeschreibung Vertragsbestandteil. 
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7. Rechnungslegung 

 
7.1 Die Rechnungslegung hat in 3-facher Ausführung an die jeweils belieferte Meisterei 

zu erfolgen. 
 
Das Zahlungsziel beginnt mit dem Rechungseingang in der jeweiligen 
Straßenmeisterei, 28 Tage bzw. laut dem angebotenen Skonto. 
 
Die Rechnung hat zu beinhalten: 
- Rechnungsdatum 
- Rechnungsüberweisungsbetrag in Euro 
- gelieferte Materialart in t 
- Lieferort 
- Lieferdatum 
Die Kopie der Wiegekarte / des Lieferscheins ist der Rechnung beizufügen. 
Die Rechnung ist übersichtlich, nachvollziehbar und sofort nach Lieferung zu stellen 

 

8. Angebote  

 
8.1 Durch die Abgabe des Angebotes verpflichtet sich der Auftragsnehmer, dass er die 

Leistungen frist- und qualitätsgerecht erfüllen kann. Dem Angebot sind die 
entsprechenden Prüfzeugnisse beizufügen. 

 
 


